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Außenwände schützen vor Witterungseinflüssen 
und Immissionen, insbesondere durch Winddicht-
heit, Schall-, Wärme- und Feuchtigkeitsschutz. Die 
Tragschicht von Außenwänden sichert darüberhin-
aus die Standfestigkeit von Gebäuden. 

Je niedriger der U-Wert einer Außenwand ist, 
desto geringer sind die während der Heizperiode 
auftretenden Energieverluste, die wegen des Wär-
medurchgangs von innen nach außen auftreten 
und desto höher sind während der Heizperiode die 
Oberflächentemperaturen an der Innenseite von 
Außenwänden. Entsprechend niedriger kann bei   
gleich bleibendem Behaglichkeitsempfinden die 
Raumluft temperiert werden (siehe dazu Merk-
blatt 10 „Raumklima und Behaglichkeit“). Ein Ab-
senken der Raumlufttemperatur um 1 K (1 °C) verrin-
gert bei unseren Klimaverhältnissen den Heizener-
gieaufwand während der Heizperiode bereits um 
5 bis 6 %.

Außenwände von dauernd beheizten Räumen sol-
len neben wärmedämmenden auch wärmespei-
chernde Eigenschaften aufweisen. Die Speicher-
fähigkeit von Bauteilen bewirkt im Sommer einen
Ausgleich von Temperaturschwankungen der Raum-
luft und verringert die Gefahr der Überhitzung von 
Räumen. Kühl- und Klimaanlagen werden entlastet 
(siehe dazu Merkblatt 17 „Wärmedämmung – Wär-
mespeicherung“).

Während der Heizperiode nehmen speicherfähige 
Bauteile durch Fensterflächen eingestrahlte Son-
nenenergie auf und geben sie bei Abkühlung der 
Raumluft wieder an diese ab. Sie entlasten damit 
bei dauernd genutzten Räumen die Raumheizung 
und beeinflussen dadurch das thermische Verhal-
ten der Gebäude positiv.

Im Folgenden werden Außenwände aus verschie-
denen Baustoffen und unterschiedlichem Aufbau 
daraufhin untersucht, wie sie die Anforderungen 
der Energieeinsparverordnung (EnEV 2014), die 
am 1. Mai 2014 in Kraft getreten ist, erfüllen.

Durch Erlass der Energieeinsparverordnung (EnEV 
2014) werden an den Wärmeschutz von Außen-
bauteilen – dazu gehören Außenwände – Anforde-
rungen an einen Erhöhten Wärmeschutz gestellt 
(siehe dazu Merkblatt 02 „Begriffe im Bau- und 
Heizungsbereich“).

Bei zu errichtenden Gebäuden (Neubauten) kön-
nen die Anforderungen nach Anlage 1 „An-
forderungen an Wohngebäude“ und Anlage 2 
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„Anforderungen an Nichtwohngebäude“ der EnEV 
2014 variabel angewandt werden, explizite Anfor-
derungen an den Wärmeschutz, Materialwahl und 
konstruktiven Aufbau von Außenwänden ergeben 
sich nicht. Technische Baubestimmungen (TB), hier 
Mindestwärmeschutz, sind jedoch in jedem Fall 
einzuhalten (siehe dazu Merkblatt 01 „Vorschriften 
und technische Regeln“).

Nachweisverfahren nach der EnEV 2014 erlauben 
es, beim Neubau Wärmeschutzmaßnahmen auf 
alle vorhandenen Außenbauteile zu verteilen und 
das „Gewicht“ der Gebäudehülle gegenüber dem 
„Gewicht“ der Anlagentechnik in gewissen Gren-
zen nach fachlichem Ermessen zu verlagern.

Bei Änderung von Außenbauteilen bestehender 
Gebäude (Altbauten) gelten Anforderungen an 
den Wärmeschutz nach EnEV 2014 Anlage 3 (siehe 
dazu Merkblatt 31 „EnEV – Altbausanierung“).

Als Vergleichsmaßstab soll im Folgenden eine Au-
ßenwand dienen, die den Anforderungen an den 
Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2:2013-02 
Tabelle 3 „Mindestwerte für Wärmedurchlasswi-
derstände von Bauteilen“ gerade noch genügt.

Der U-Wert beträgt bei einer Außenwand nach 
Mindestwärmeschutz 0,73 W/(m2 · K), die innere 
Oberflächentemperatur im Regelquerschnitt (z. B. 
in der Mitte) der Außenwand bei genormten Tem-
peraturverhältnissen (DIN 4108-2:2013-02 Abs. 6.3:
Innenlufttemperatur Θi = +20 °C, Außenlufttempe-
ratur Θe = -5 °C) 17,6 °C. 

An den inneren Oberflächen von konstruktiv oder 
geometrisch bedingten Wärmebrücken (siehe dazu 
Merkblatt 18 „Wärmebrücken“) stellen sich erheb-
lich niedrigere Temperaturen ein, als für den Regel-
querschnitt errechnet.

Außenwände, deren U-Wert in der Größenordnung 
des Referenz(wohn)gebäudes nach EnEV 2014 
Anlage 1 „Anforderungen an Wohngebäude“ Ta-
belle 1 „Ausführung des Referenzgebäudes“ lie-
gen, nämlich bei U = 0,28 W/(m2 · K), wirken sich 
dagegen schon deshalb besonders günstig auf 
Raumklima und Behaglichkeit aus, weil bei ihnen 
die Temperaturen der inneren Oberflächen im Re-
gelquerschnitt nur bei extremen Klimabedingungen 
um mehr als 1 K (1 °C) unter der Raumlufttempera-
tur liegen.

Im Folgenden wird an typischen Beispielen darge-
stellt, welche Wandaufbauten diese Anforderungen 
der EnEV 2014 erfüllen.

Die Schemazeichnungen zeigen die jeweilige 
Schichtenfolge und den Temperaturverlauf durch 
den Bauteilquerschnitt von außen (links) nach in-
nen (rechts). Dargestellt ist der Regelquerschnitt 
der einzelnen Außenwände. Feuchtetechnische 
Schutzschichten und Befestigungsmittel sind in 
den Schemazeichnungen nicht dargestellt.

Abbildung 1 zeigt eine Außenwand aus einschali-
gem Mauerwerrk mit einem Bemessungswert der 
Wärmeleitfähigkeit λ (sprich: lambda) = 0,10 W/
(m · K).

Einschaliges Mauerwerk 36,5 cm
λ = 0,10 W/(m · K)
U = 0,26 W/(m2 · K)
Θsi = 19,2 °C

Abbildung 1

Wärmedämm-Verbundsystem (Wärmedämmschicht 
12 cm) auf Kalksandstein-Mauerwerk 24 cm
U = 0,27 W/(m2 · K)
Θsi = 19,1 °C

Abbildung 2
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Der in allen Abbildungen erkennbare Temperatur-
verlauf durch die einzelnen Schichten des Bauteils 
ist nach den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik, hier DIN 4108-3:2001-07, Anhang A. 3.6 
„Temperaturverteilung“, errechnet.

Die U-Werte der Außenwandkonstruktionen ge-
gen Außenluft in den Abbildungen 1–6 schwan-
ken zwischen 0,22 und 0,27 W/(m2 · K), die inneren
Oberflächentemperaturen der Außenwände Θsi 

zwischen 19,1 und 19,3 °C bei Wänden gegen Au-
ßenluft sowie 19,6 °C bei der Kelleraußenwand in 
Abbildung 7.

Es zeigt sich, dass überwiegend Dicke und Mate-
rial der Wärmedämmschicht, unabhängig von de-
ren Lage, für die Höhe des U-Wertes verantwort-
lich sind.

Eine Besonderheit erkennt man bei der Kellerau-
ßenwand. Diese grenzt nicht an Außenluft sondern 
an Erdreich. Gerechnet wird daher nach DIN 4108-
2:2013-02, Tab. 5 mit einer Umgebungstemperatur 
von +10 °C, nicht wie bei der Außenluft mit -5 °C. 
Daher ergibt sich bei der Kelleraußenwand im Ver-
gleich zu den anderen dargestellten Beispielen trotz 
höherem U-Wert eine höhere innere Oberflächen-
temperatur (Θsi = 19,6 °C).

Eine weitere Besonderheit stellt die Außenwand in 
Leichtbauweise (Abbildung 6) dar. Die Zeichnung 
zeigt den Temperaturverlauf durch den Gefachbe-
reich der Außenwand in Holzständerbauweise. 

Es errechnet sich für den Gefachbereich, d. h. den 
Wandquerschnitt zwischen den tragenden Holz-
ständern, ein Wärmedurchgangskoeffizient von 
U = 0,21 W/(m2 · K). Für den Rippenbereich, d. h. 
den Wandquerschnitt im Bereich der Holzständer, 
errechnet sich als U-Wert 0,50 W/(m2 · K).

Geht man davon aus, dass der Gefachbereich 90 % 
der Außenwand einnimmt und der Rippenbereich 
10 %, ergibt sich ein mittlerer Wärmedurchgangs-
koeffizient der dargestellten Außenwand in Leicht-
bauweise von Um = 0,22 W/(m2 · K).

Außendämmung hinterlüftet (Vormauerung VMz 1,8 
11,5 cm, Luftschicht, Wärmedämmschicht 12 cm auf 
KS Mauerwerk 1,0 24 cm)
U = 0,24 W/(m2 · K)
Θsi = 19,2 °C

Abbildung 4

Kerndämmung (Vormauerung VMz 1,8 11,5 cm, 
Wärmedämmschicht 12 cm auf HLz Mauerwerk 1,2
24 cm)
U = 0,24 W/(m2 · K)
Θsi = 19,2 °C

Abbildung 5

Außendämmung hinterlüftet (Holzverschalung, 
Lattung, Konterlattung, Wärmedämmschicht 12 cm 
auf HLz Mauerwerk 1,2 24 cm)
U = 0,24 W/(m2 · K)
Θsi = 19,2 °C

Abbildung 3
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Außenwand in Leichtbauweise (Verkleidung hinterlüftet, 
Holzfaserplatte 1,3 cm, Wärmedämmschicht in Trag-
konstruktion 18 cm, luftdichte Schicht, Installations-
ebene bzw. Unterkonstruktion für Innenverkleidung)
Um = 0,22 W/(m2 · K)
Θsi = 19,3 °C

Abbildung 6

Kelleraußenwand gegen Erdreich 
(Perimeterdämmung 12 cm, Stahlbeton 20 cm)
U = 0,31 W/(m2 · K)
Θsi = 19,6 °C

Abbildung 7
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